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1.  Die Funktion des Rechts, zu sozialer Ord-
nung beizutragen, hängt zentral mit seiner Fä-
higkeit zusammen, Erwartungen der Rechtsun-
terworfenen in vorhersehbarer Weise zu stabili-
sieren. Speziell im öffentlichen Recht tritt dane-
ben die Notwendigkeit, dass die geschaffene 
Ordnung politisch akzeptiert und damit als legi-
tim betrachtet wird. 

2.  Rechtssicherheit und Legitimität hängen 
dabei nicht nur von der Rechtsetzung und insti-
tutionellen Ausgestaltung der Exekutive ab, son-
dern sind maßgeblich auch durch den Mecha-
nismus zur Beilegung von Streitigkeiten bedingt.  
Im öffentlichen Recht obliegen dabei Rechtsan-
wendung im Einzelfall wie auch Rechtsfortbil-
dung den staatlichen Verwaltungs- und Verfas-
sungsgerichten. Deren Rechtsprechung ist öf-
fentlich und transparent und wird, durch Beru-
fungs- und Revisionsinstanzen in ihrer Einheit-
lichkeit gesichert, grundsätzlich als konsistent, 
vorhersehbar und demokratisch legitimiert ange-
sehen. Ein Streitbeilegungsmechanismus hinge-
gen, der keine transparenten und konsistenten 
Entscheidungen hervorbringt, kann zu einer 
Erodierung von Rechtssicherheit und Legitimität 
führen. 

3.  Im öffentlichen Recht, speziell im Verwal-
tungsrecht, lässt sich ein in den Anfängen be-
findlicher Trend beobachten, wonach die Streit-
beilegung in bestimmten Bereichen von der 
staatlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit abwandert 
und stattdessen Schiedsverfahren unterworfen 
wird, die im Wesentlichen Rationalitäten und 
Prozessgrundsätzen der Handelsschiedsgerichts-
barkeit folgen. Eine Verdrängung der staatlichen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit ergibt sich zum einen 
aufgrund der seit geraumer Zeit voranschreiten-
der Privatisierung öffentlicher Aufgaben und ko-
operativer Aufgabenerledigung, zum anderen aus 
der Globalisierung. 

4.  Vor allem im Bereich von Public-Private-
Partnerships lässt sich die zunehmende Verein-
barung der Schiedsgerichtsbarkeit als Streitbeile-
gungsmechanismus für genuin öffentlich-rechtli-
che Streitigkeiten beobachten. Daraus resultierte 
in der Vergangenheit mit dem Toll-Collect-Ver-
fahren bereits ein in der Medienöffentlichkeit 
vielbeachtetes Schiedsverfahren. 

5.  Daneben nehmen Schiedsverfahren zwi-
schen Privaten und dem Staat aber auch auf-
grund völkerrechtlicher Verpflichtungen der 
Bundesrepublik zu, namentlich Schiedsverfah-
ren, die aufgrund der zahlreichen bilateralen In-
vestitionsschutzabkommen oder des Energie-
chartavertrages gegen die Bundesrepublik einge-
leitet werden können und es ausländischen 
Staatsangehörigen und Unternehmen ermögli-
chen, gegen Akte der öffentlichen Gewalt unter 
Umgehung staatlicher Gerichte vorzugehen. 
Jüngst ist z.B. im Zusammenhang mit dem Ge-
nehmigungsverfahren eines Kraftwerkes in der 
Stadt Hamburg durch den schwedischen Strom-
konzern Vattenfall ein Schiedsverfahren gegen die 
Bundesrepublik Deutschland unter dem Ener-
giechartavertrag vor dem International Centre for 
Settlement of Investment Disputes (ICSID) ein-
geleitet worden, ohne dass die Erschöpfung des 
innerstaatlichen Verwaltungsrechtsweges erfor-
derlich gewesen wäre. 

6.  Anders als staatliche Gerichte sind 
Schiedsgerichte ad hoc eingesetzte Spruchkörper, 
bei denen die Konsistenz und Kohärenz der 
Rechtsanwendung wegen eines fehlenden Instan-
zenzugs und wegen fehlender Überprüfungs-
möglichkeiten durch staatliche Institutionen 
nicht gesichert ist.  Zudem werfen sie spezielle 
Fragen im Hinblick auf ihre demokratische Legi-
timation auf, da die Schiedsrichter nicht in de-
mokratisch rückgekoppelten Verfahren, sondern 
durch die Parteien ernannt werden. Schiedsver-
fahren sind zudem regelmäßig vertraulich und 
folgen anderen Verfahrensgrundsätzen als die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
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7.  Derartige öffentlich-rechtliche Schiedsver-
fahren stellen an das öffentliche Recht zahlreiche 
Herausforderungen, die bisher allerhöchstens in 
Ansätzen beleuchtet, geschweige denn gelöst 
sind. Auf die Probe gestellt sind etwa das Recht-
sprechungsmonopol des Staates im öffentlichen 
Recht, das Prinzip der Einheit der Rechtsord-
nung, das Rechtsstaatsprinzip, das Demokratie-
prinzip, der Grundsatz der Öffentlichkeit von 
Verfahren, die Rechtswegsgarantie oder das Prin-
zip des gesetzlichen Richters. Sie müssen in je-
dem Fall für den Bereich öffentlich-rechtlicher 
Schiedsverfahren neu kontextualisiert werden 
bzw. beeinflussen die Frage der verfassungsrecht-
lichen Zulässigkeit derartiger Schiedsverfahren. 

8.  Gleichzeitig gehen mit der Verlagerung 
von Streitbeilegung im öffentlichen Recht auf 

nicht-staatliche Akteure auch der Verlust an 
Präjudizien in der Rechtsprechung als öffentliche 
Güter einher. 

9.  Der Vortrag beleuchtet das Phänomen der 
Streitbeilegung durch Schiedsgerichte im Verwal-
tungsrecht und problematisiert die Frage, ob da-
mit eine Erodierung des öffentlichen Rechts ver-
bunden ist, sowohl im Hinblick auf Rechtssi-
cherheit und Legitimationsgrundlage derartiger 
Schiedsverfahren als auch im Hinblick auf das 
Vorhandensein des öffentlichen Rechts als öffent-
lichem Gut und Steuerungsinstrument. Schließ-
lich stellt sich die Frage nach möglichen und 
sinnvollen Reaktionen der öffentlich-rechtlichen 
Rechtswissenschaft auf dieses neue Phänomen. 
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